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Gesetzentwurf 

Hannover, den 17.12.2019 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 

Entwurf eines Gesetzes zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur 

Änderung des Niedersächsischen Mediengesetzes 

Frau 

Präsidentin des Niedersächsischen Landtages 

Hannover 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

anliegend übersende ich den von der Landesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

und zur Änderung des Niedersächsischen Mediengesetzes 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlussfassung des Landtages herbeizuführen. Gleichzeitig 

beantrage ich, den Gesetzentwurf gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 der Geschäftsordnung des Nieder-

sächsischen Landtages sogleich an einen Ausschuss zu überweisen.  

Federführend ist die Staatskanzlei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Weil 
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Entwurf 

Gesetz  

zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur Änderung des Nieder-

sächsischen Mediengesetzes 

Artikel 1 

Gesetz zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

(1) Dem am 10./28. Oktober 2019 unterzeichneten Dreiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Än-

derung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Dreiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

wird zugestimmt. 

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage veröffentlicht. 

(3) 
1
Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 am 1. Juni 2020 in Kraft. 

2
Wird 

der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis zum 1. Au-

gust 2020 im Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht. 

Artikel 2 

Änderung des Niedersächsischen Mediengesetzes 

§ 38 des Niedersächsischen Mediengesetzes vom 11. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 480), zu-

letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBl. S. 66) wird wie folgt ge-

ändert: 

1. Es wird die folgende neue Nummer 11 eingefügt: 

„11. Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen für Telemedien einschließlich der all-

gemeinen Gesetze und der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen 

Ehre mit Ausnahme des Datenschutzes (§ 59 Abs. 2 RStV),“. 

2. In Nummer 12 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „und“ ersetzt. 

3. Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 13 und wie folgt geändert: 

Die Angabe „1 bis 10 und 12 und“ wird durch die Angabe „1 bis 12.“ ersetzt. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
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Anlage 

(zu Artikel 1 Abs. 2) 

 

Dreiundzwanzigster Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge  

(Dreiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und  

der Freistaat Thüringen 

 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 

Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages 

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, zuletzt geändert durch den 

Einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 5. bis 18. Dezember 2017, wird wie 

folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 4 wird folgende Angabe angefügt: 

„§ 4 a Befreiung von der Beitragspflicht für Nebenwohnungen“. 

b) Nach der Angabe zu § 10 wird folgende Angabe angefügt: 

„§ 10 a Vollständig automatisierter Erlass von Bescheiden“. 

2. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefügt: 
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„§ 4 a 

Befreiung von der Beitragspflicht für Nebenwohnungen 

(1) Für ihre Nebenwohnungen wird eine natürliche Person von der Beitragspflicht nach 

§ 2 Abs. 1 auf Antrag befreit, wenn sie selbst, ihr Ehegatte oder ihr eingetragener Lebens-

partner den Rundfunkbeitrag für die Hauptwohnung an die zuständige Landesrundfunkanstalt 

entrichtet. Gleiches gilt, wenn sie selbst, ihr Ehegatte oder ihr eingetragener Lebenspartner 

den Rundfunkbeitrag zwar nicht für die Hauptwohnung, jedoch für eine ihrer Nebenwohnun-

gen entrichtet. 

(2) Die Befreiung erfolgt unbefristet. Sie beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem die 

Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, wenn der Antrag innerhalb von drei Monaten nach 

Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt wird. Wird der Antrag erst zu einem 

späteren Zeitpunkt gestellt, so beginnt die Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem die 

Antragstellung erfolgt. 

(3) Die Befreiung endet mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Ab-

satz 1 nicht mehr vorliegen. Derartige Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der 

zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen.  

(4) Der Antrag auf Befreiung ist vom Beitragsschuldner schriftlich bei der zuständigen 

Landesrundfunkanstalt zu stellen. Die Voraussetzungen des Absatzes 1 sind nachzuweisen 

durch  

1. die Bezeichnung der Haupt- und Nebenwohnungen, mit denen der Antragsteller bei der 

in § 10 Abs. 7 Satz 1 bestimmten Stelle angemeldet ist oder sich während des Antrags-

verfahrens anmeldet, und 

2. die Vorlage eines melderechtlichen Nachweises oder Zweitwohnungssteuerbescheids, 

soweit sich aus diesem alle erforderlichen Angaben ergeben, und 

3. auf Verlangen die Vorlage eines geeigneten behördlichen Nachweises, aus dem der Sta-

tus der Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft hervorgeht. 

§ 4 Abs. 7 Satz 2 und 4 gelten entsprechend.“ 

3. In § 8 Abs. 4 Nr. 4 werden folgende Wörter angefügt: 

„sowie im Falle der Befreiung nach § 4 a die Angabe, bei welcher Wohnung es sich um die 

Haupt- oder Nebenwohnung handelt,“. 

4. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Kann die zuständige Landesrundfunkanstalt den Inhaber einer Betriebsstätte nicht fest-

stellen, ist der Eigentümer oder der vergleichbar dinglich Berechtigte des Grundstücks, 

auf dem sich die Betriebsstätte befindet, verpflichtet, der Landesrundfunkanstalt Aus-

kunft über den tatsächlichen Inhaber der Betriebsstätte zu erteilen.“ 

 b) Satz 3 wird gestrichen. 

 c) Die bisherigen Sätze 4 bis 6 werden die neuen Sätze 3 bis 5. 

 d) Im neuen Satz 3 wird die Angabe „§ 11 Abs. 6“ durch die Angabe „§ 11 Abs. 7“ ersetzt. 

e) Im neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 
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5.  Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt: 

„§ 10 a 

Vollständig automatisierter Erlass von Bescheiden 

Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann rundfunkbeitragsrechtliche Bescheide voll-

ständig automatisiert erlassen, sofern weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum 

besteht.“ 

6. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 4 Satz 6 wird die Angabe „§ 14 Absatz 9 Nr. 1 bis 8“ durch die Wörter „§ 11 

Absatz 5 Satz 1 Nummern 1 bis 8“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Zur Sicherstellung der Aktualität des Datenbestandes übermittelt jede Melde-

behörde alle vier Jahre beginnend ab dem Jahr 2022 für einen bundesweit einheitlichen 

Stichtag automatisiert gegen Kostenerstattung in standardisierter Form die nachfolgen-

den Daten aller volljährigen Personen an die jeweils zuständige Landesrundfunkanstalt: 

1.  Familienname, 

2.  Vornamen unter Bezeichnung des Rufnamens, 

3.  frühere Namen, 

4.  Doktorgrad, 

5.  Familienstand, 

6.  Tag der Geburt, 

7.  gegenwärtige und letzte Anschrift von Haupt- und Nebenwohnungen, einschließlich 

aller vorhandenen Angaben zur Lage der Wohnung, und 

8. Tag des Einzugs in die Wohnung. 

Hat die zuständige Landesrundfunkanstalt nach dem Abgleich für eine Wohnung einen 

Beitragsschuldner festgestellt, hat sie die Daten der übrigen dort wohnenden Personen 

unverzüglich zu löschen, sobald das Beitragskonto ausgeglichen ist. Im Übrigen darf 

sie die Daten zur Feststellung eines Beitragsschuldners für eine Wohnung nutzen, für 

die bislang kein Beitragsschuldner festgestellt wurde; Satz 2 gilt entsprechend. Die zu-

ständige Landesrundfunkanstalt darf die Daten auch zur Aktualisierung oder Ergän-

zung von bereits vorhandenen Teilnehmerdaten nutzen. Zur Wahrung der Verhältnis-

mäßigkeit zwischen Beitragsgerechtigkeit und dem Schutz persönlicher Daten erfolgt 

der Meldedatenabgleich nach Satz 1 nicht, wenn die Kommission zur Ermittlung des 

Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in ihrem Bericht nach § 3 Abs. 8 des 

Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages feststellt, dass der Datenbestand hinreichend 

aktuell ist. Diese Beurteilung nimmt die KEF unter Berücksichtigung der Entwicklung 

des Beitragsaufkommens und sonstiger Faktoren vor.“ 

c) Die bisherigen Absätze 5 bis 7 werden die neuen Absätze 6 bis 8. 

d) Im neuen Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter „in den Absätzen 4 und 5“ durch die Wörter 

„in den Absätzen 4, 5 und 6“ ersetzt und nach der Angabe „§ 4 Abs. 7,“ wird die Angabe 

„§ 4 a Abs. 4,“ eingefügt. 

e)  Nach dem neuen Absatz 7 Satz 4 werden folgende neue Sätze 5 bis 7 angefügt: 

„Eine über Satz 4 hinausgehende Information findet nicht statt über Daten, die unmit-

telbar beim Beitragsschuldner oder mit dessen Einverständnis erhoben oder übermittelt 

wurden. Dies gilt auch für Daten, die aufgrund einer gesetzlichen Grundlage erhoben 

oder übermittelt worden sind. Informationen zu den in den Artikeln 13 und 14 der Ver-

ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
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2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-

ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) genannten Angaben werden den Beitragsschuldnern durch die nach 

§ 10 Abs. 7 eingerichtete Stelle in allgemeiner Form zugänglich gemacht; im Übrigen 

gilt Artikel 14 Abs. 5 der Verordnung (EU) 2016/679.“ 

f) Der neue Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„(8) Jede natürliche Person hat das Recht, bei der für sie zuständigen Landesrund-

funkanstalt oder der nach § 10 Abs. 7 eingerichteten Stelle Auskunft zu verlangen über  

1. die in § 8 Abs. 4 genannten, sie betreffenden personenbezogenen Daten,  

2. das Bestehen, den Grund und die Dauer einer sie betreffenden Befreiung oder Er-

mäßigung im Sinne der §§ 4 und 4a,  

3. sie betreffende Bankverbindungsdaten und  

4. die Stelle, die die jeweiligen Daten übermittelt hat.  

Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich 

Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, sind vom daten-

schutzrechtlichen Auskunftsanspruch nicht umfasst.“ 

g) Nach dem neuen Absatz 8 wird folgender Absatz 9 angefügt: 

„(9) Die Landesrundfunkanstalten stellen durch geeignete technische und organisa-

torische Maßnahmen sicher, dass eine Verarbeitung der Daten ausschließlich zur Erfül-

lung der ihnen nach diesem Staatsvertrag obliegenden Aufgaben erfolgt.“ 

7. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 9 und 9a werden gestrichen. 

b) Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden die neuen Absätze 9 und 10. 

c) Der neue Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst: 

„(9) Die Landesrundfunkanstalten dürfen keine Adressdaten privater Personen an-

kaufen.“ 

Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Rundfunkbeitragsstaatsvertrages sind die 

dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Juni 2020 in Kraft. Sind bis zum 31. Mai 2020 nicht alle 

Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 

hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die 

Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages in der 

Fassung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

Elmau, den 25.10.2019 K r e t s c h m a n n  

 

Für den Freistaat Bayern: 

Elmau, den 25.10.2019 M. S ö d e r  

 

Für das Land Berlin: 

Elmau, den 25.10.2019 Michael M ü l l e r  

 

Für das Land Brandenburg: 

Berlin, den 11.10.2019 Dietmar W o i d k e  

 

Für die Freie Hansestadt Bremen:  

Berlin, den 11.10.2019 Andreas B o v e n s c h u l t e  

 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Berlin, den 10.10.2019 Peter T s c h e n t s c h e r  

 

Für das Land Hessen: 

Elmau, den 25.10.2019 V. B o u f f i e r  

 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Schwerin, den 28.10.2019 Manuela S c h w e s i g  

 

Für das Land Niedersachsen: 

Berlin, den 11.10.2019 Stephan W e i l  

 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Berlin, den 11.10.2019 Armin L a s c h e t  

 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Elmau, den 25.10.2019 Malu D r e y e r  

 

Für das Saarland: 

Elmau, den 25.10.2019 Tobias H a n s  
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Für den Freistaat Sachsen: 

Berlin, den 11.10.2019 Michael K r e t s c h m e r  

 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Berlin, den 11.10.2019  Reiner H a s e l o f f  

 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Berlin, den 11.10.2019 Daniel G ü n t h e r  

 

Für den Freistaat Thüringen: 

Berlin, den 11.10.2019 Bodo R a m e l o w  
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Anlass, Ziele und Schwerpunkte 

1. Gesetz zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Der Gesetzentwurf enthält die Zustimmung zum Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaats-

vertrag. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 18. Juli 2014 (1 BvR 1675/18) ausgeführt, dass 

die Inanspruchnahme von Inhabern mehrerer Wohnungen über den Rundfunkbeitrag für eine Woh-

nung hinaus unvereinbar mit Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ist und die Länder verpflichtet, bis 

spätestens zum 30. Juni 2020 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. In der Folge ha-

ben sich die Länder auf einen Entwurf zur Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages verstän-

digt, den die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 10. bis 28. Oktober 2019 

unterzeichnet haben. Artikel 1 enthält das Zustimmungsgesetz zu diesem Staatsvertrag. 

2. Änderung des Niedersächsischen Mediengesetzes 

Ziel der Gesetzesänderung ist die Vereinheitlichung der Telemedienaufsicht in Niedersachsen. Ak-

tuell übt das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) die allgemeine 

Aufsicht über Telemedien aus, während die niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) für den 

Bereich des Jugendmedienschutzes bei Telemedien zuständig ist. Diese Trennung der beiden Auf-

gabenbereiche ist nicht mehr sachgerecht. Da Anbieter von Telemedien sich auch auf die Rund-

funkfreiheit berufen können, wenn sie Inhalte an die Allgemeinheit verbreiten, empfiehlt es sich für 

Telemedien Aufsichtsstrukturen zu nutzen, die den Erfordernissen der Rundfunkfreiheit aus Arti-

kel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes genügen. Konvergente Entwicklungen im Medienbereich 

erschweren die Trennung bzw. Unterscheidung der herkömmlichen Mediengattungen wie z. B. Zei-

tungen, Fernsehen oder auch Hörfunk insbesondere im Internet. Es ist daher geboten, die allge-

meine Aufsicht über Telemedien nicht nur durch eine einzige Stelle wahrnehmen zu lassen, son-

dern die Aufsicht zugleich staatsfern auszugestalten wie es im Medienbereich geübte Praxis ist. 

Zu diesem Zweck wird die allgemeine Aufsicht über Telemedien nach § 59 Abs. 2 des Rundfunk-

staatsvertrags der NLM übertragen. Als staatsfern konzipierte Anstalt des öffentlichen Rechts 

nimmt sie seit ihrer Gründung die Aufsicht über den privaten Rundfunk in Niedersachsen wahr und 

verfügt über die benötigte Expertise für die ihr neu übertragene Aufgabe. Zugleich wird dabei dem 

Prinzip der Staatsferne des Rundfunks aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes Rechnung 

getragen.  

In den meisten Ländern wird die allgemeine Aufsicht über Telemedien bereits durch die jeweiligen 

Landesmedienanstalten wahrgenommen. Die Landesmedienanstalten sind stark unter einander 

vernetzt und verfügen für bestimmte Aufgaben über gemeinsame Organe. So entscheidet u. a. die 

Kommission für Zulassung und Aufsicht als gemeinsames Organ über Aufsichtsmaßnahmen bei 

bundesweitem Rundfunk z. B. über Verstöße gegen Werbevorschriften. Werbevorschriften gelten 

vielfach inhaltsgleich auch für Telemedien. Durch die Übertragung der Zuständigkeit für die allge-

meine Telemedienaufsicht auf die NLM wird gewährleistet, dass Erkenntnisse und Erfahrungen aus 

dieser gemeinsamen bundesweiten Rechtsauslegung und -anwendung gleichermaßen Anwendung 

bei Verstößen niedersächsischer Telemedien finden. Aus diesem Grund wird die allgemeine Auf-

sicht über Telemedien dauerhaft im Mediengesetz verortet. 

II. Wesentliche Ergebnisse der Gesetzesfolgenabschätzung  

1. Wirksamkeitsprüfung  

a) Dreiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag  

Der vorliegende Gesetzentwurf folgt dem Auftrag aus dem Urteil zum Fünfzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag, mit dem die Länder die Vorgaben des Urteils des 

Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2018 erfüllen. Er setzt den Gesetzgebungsauf-

trag aus dem Staatsvertragsentwurf wirksam um. 
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b) Änderung des Niedersächsischen Mediengesetzes 

Durch die Übertragung der allgemeinen Aufsicht über Telemedien wird eine effizientere 

Aufsicht für den Telemedienbereich erwartet unter Wahrung der Rundfunkfreiheit nach 

Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes. 

2. Finanzfolgenabschätzung  

Der vorgesehene Gesetzentwurf hat keine finanziellen Folgewirkungen.  

III. Auswirkung auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung  

Auswirkungen auf die Umwelt, den ländlichen Raum und die Landesentwicklung ergeben sich 

nicht.  

IV. Auswirkung auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern, auf Men-

schen mit Behinderungen oder auf Familien  

Familien können von der Neuregelung im Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

insoweit profitieren, als bei Vorhandensein mehrerer Wohnungen der Rundfunkbeitrag nur noch für 

eine Wohnung erhoben wird. Berechtigte des Befreiungsanspruchs sind dabei neben Inhaberinnen 

und Inhabern mehrerer Wohnungen auch deren Ehegattinnen, Ehegatten, eingetragene Lebens-

partnerinnen und eingetragene Lebenspartner. Im Übrigen sind keine Auswirkungen auf die ge-

nannten Bereiche zu erwarten.  

V. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen  

Beim LAVES ist eine geringfügige Entlastung beim Arbeitsaufwand zu erwarten, welcher in glei-

chem Umfang bei der NLM zusätzlich anfallen wird. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige 

Auswirkungen auf Landesmittel ergeben sich hieraus nicht. Die NLM wird aus einem Anteil des 

Rundfunkbeitrages finanziert.  

VI. Beteiligungen  

Zu Artikel 1 sind die vom Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag berühr-

ten öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter, die Datenschutzbeauftragten der Länder, die Rund-

funkdatenschutzbeauftragten von ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie die Kommission zur Er-

mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten im April/Mai 2019 auf der Ebene der 16 Länder 

gemeinsam förmlich angehört worden. 

Zu Artikel 2 wurden die NLM und das LAVES angehört. NLM und LAVES befürworten die Zustän-

digkeitsveränderung. 

 

B. Besonderer Teil 

I. Zum Gesetzentwurf: 

Zu Artikel 1: 

Der Dreiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag bedarf der Zustimmung des Landtages, 

weil er sich auf Gegenstände der Landesgesetzgebung bezieht (Artikel 35 Abs. 2 der Niedersäch-

sischen Verfassung). 

Absatz 1 enthält den Zustimmungsbeschluss des Landtages, Absatz 2 regelt die Veröffentlichung 

des Staatsvertrages als Anlage zu dem Gesetz, Absatz 3 benennt das vorgesehene Datum zum 

Inkrafttreten des Staatsvertrags.  
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Zu Artikel 2: 

Zu Nummer 1: 

Zur Vereinheitlichung der Aufsicht über die Telemedien wird diese bei der Niedersächsischen Lan-

desmedienanstalt zusammengeführt und als gesetzliche Aufgabe fixiert. Ausnahme bildet die Auf-

sicht über datenschutzrechtliche Tatbestände.  

Der Wortlaut entspricht dem des § 59 Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages. Die wesentlichen Best-

immungen für Telemedien sind diejenigen des Rundfunkstaatsvertrages und des Telemedienge-

setzes. 

Zu Nummer 2: 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Nummer 3: 

Die Niedersächsische Landesmedienanstalt hat hinsichtlich der ihr übertragenen Aufgaben Öffent-

lichkeitsarbeit zu erfüllen. Als Folgeänderung der neu übertragenen Aufgabe nach § 59 Abs.  3 des 

Rundfunkstaatsvertrages wird die Öffentlichkeitsarbeit auch auf diese Aufgabe erstreckt. Im Übri-

gen handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung.  

Zu Artikel 3: 

Artikel 3 enthält die Bestimmung über das Inkrafttreten des Gesetzes. 

II. Zum Staatsvertrag: 

A. Allgemeines 

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 10. bis 28. Oktober 2019 

den Dreiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) unterzeichnet. Durch Artikel 1 

wird der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag geändert. 

Mit der Änderung der Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags erfolgt die notwendige An-

passung an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2018 zur Befreiung von Ne-

benwohnungen von der Rundfunkbeitragspflicht. Darin führt das Bundesverfassungsgericht aus, 

dass ein privater Beitragsschuldner zur Abschöpfung desselben Vorteils nicht mehrfach herange-

zogen werden darf. Daher dürfen Inhaber mehrerer selbst genutzter Wohnungen für die Möglichkeit 

privater Rundfunknutzung nicht mit mehr als einem vollen Rundfunkbeitrag belastet werden. Die 

bisherige Geltendmachung eines weiteren Rundfunkbeitrags für Nebenwohnungen verstößt laut 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen den aus Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ab-

geleiteten Grundsatz der Belastungsgleichheit. 

Hierzu führt das Bundesverfassungsgericht aus: 

„Nach der derzeit geltenden Rechtslage wird der Zweitwohnungsinhaber für denselben Vorteil dop-

pelt herangezogen. Der Vorteil ist personenbezogen in dem Sinne, dass es auf denjenigen Vorteil 

aus dem Rundfunkempfang ankommt, den die Beitragspflichtigen selbst und unmittelbar ziehen 

können (…). Das Rundfunkangebot kann aber von einer Person auch in mehreren Wohnungen zur 

gleichen Zeit nur einmal genutzt werden. Das Innehaben weiterer Wohnungen erhöht den Vorteil 

der Möglichkeit zur privaten Rundfunknutzung nicht, und zwar unabhängig davon, wie viele Perso-

nen in den jeweiligen Wohnungen zusammenwohnen. Die Inhaberschaft einer Wohnung ist ledig-

lich der gesetzliche Anknüpfungspunkt zur typisierenden Erfassung der dem Individuum grundsätz-

lich flächendeckend bereitgestellten Möglichkeit des privaten Rundfunkempfangs. Da der durch den 

Beitrag abgeschöpfte Vorteil nicht in einer Wertsteigerung der Wohnung liegt (…), erhöht sich der 

Vorteil der Möglichkeit des Rundfunkempfangs durch die Nutzung einer weiteren Wohnung nicht. 

Nach der derzeitigen Regelung ist mit der Heranziehung einer Person in der Erstwohnung der Vor-

teil abgeschöpft, und kommt insoweit eine erneute Heranziehung einer Zweitwohnung nicht in Be-

tracht.“ (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 18. Juli 2018 - 1 BvR 1675/16 -, Rn. 107). 

Neben den Anpassungen der Rundfunkbeitragspflicht wird mit dem Dreiundzwanzigsten Rund-

funkänderungsstaatsvertrag der Meldedatenabgleich als ein grundsätzlich periodisch durchzufüh-
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rendes Kontrollverfahren gesetzlich verankert. Ein einmaliger Meldedatenabgleich wurde erstmals 

mit dem Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag mit der Umstellung der Rundfunkfinanzie-

rung von der gerätebezogenen Rundfunkgebühr auf den wohnungsbezogenen Rundfunkbeitrag 

durchgeführt. Mit dem Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde eine nochmalige 

Durchführung des Meldedatenabgleichs vorgesehen. Der Meldedatenabgleich wurde jeweils mit 

dem Ziel eingeführt, größtmögliche Beitragsgerechtigkeit zu erreichen und ein strukturelles Erhe-

bungs- und Vollzugsdefizit zu vermeiden (vgl. hierzu Begründung zum 15. RÄStV, S. 43, und Be-

gründung zum 19. RÄStV, S. 25). Beim zweiten einmaligen Meldedatenabgleich sollte zudem die 

notwendige Datengrundlage geschaffen werden, auf der über die Wirksamkeit des Meldedatenab-

gleichs zur Erreichung langfristiger Beitragsgerechtigkeit entschieden werden kann. 

Die bisher singulär erfolgten Meldedatenabgleiche wurden von der Rechtsprechung als geeignete, 

erforderliche und verhältnismäßige Maßnahmen zur Vermeidung eines Vollzugsdefizits und zur 

Herstellung größerer Beitragsgerechtigkeit beurteilt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat die 

Übermittlung der Daten im Rahmen der beiden Meldedatenabgleiche als zulässiges Instrument an-

erkannt (vgl. BVerfG Urteil vom 18. Juli 2018 - 1 BvR 1675/16 -, Rn. 109). 

Die im Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag normierte Evaluierung hatte zum Ergebnis, 

dass die regelmäßige Übermittlung der Meldedaten (insbesondere bei Umzügen und Todesfällen) 

allein nicht ausreichend ist, um den Datenbestand der Rundfunkanstalten dauerhaft aktuell zu hal-

ten und somit den Zielen der Beitragsgerechtigkeit und der Vermeidung eines Erhebungs- und 

Vollzugsdefizits gerecht zu werden. Die Rechtsprechung hat bestätigt, dass die Sicherung der Ak-

tualität des Datenbestands ein legitimer Zweck für die Durchführung eines Meldedatenabgleichs ist. 

Weniger beeinträchtigende Mittel, die ebenso weitreichende Aufklärung ermöglichen, sind nicht zu 

erkennen. Die Beeinträchtigungen für die Betroffenen sind zudem gering, sodass der Gesetzgeber 

den Gemeinwohlbelang, die Beitragsehrlichkeit durch Kontrollmöglichkeiten zu ergänzen, höher 

gewichten darf (vgl. BayVerfGH, Entscheidung vom 20. November 2018, Vf. 1-VII-18). 

Zur Einschätzung der durch den Meldedatenabgleich betroffenen datenschutzrechtlichen Belange 

wurde am 29. April 2019 eine Anhörung durchgeführt, bei der die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten, deren Datenschutzbeauftragte und die Datenschutzbeauftragten der Länder vertreten 

waren. Die vorgebrachten Positionen wurden bei der Ausgestaltung der Vorschrift zum Meldeda-

tenabgleich einbezogen. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit zwischen Beitragsgerechtigkeit und 

dem Schutz persönlicher Daten ist eine Ausnahmeregelung vorgesehen. Der Meldedatenabgleich 

erfolgt dann nicht, wenn der Datenbestand nach Prüfung durch die KEF hinreichend aktuell ist. 

Der Dreiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag enthält zudem nähere Vorgaben zur Da-

tenverarbeitung und zu Auskunftsansprüchen der Beitragszahler gegenüber der zuständigen Lan-

desrundfunkanstalt. Diese Regelungen konkretisieren die bisher bestehenden Vorgaben im Sinne 

der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürli-

cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). Die erforderliche Anpassung 

gesetzlicher Regelungen an die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung wurde bereits mit 

dem Einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vorgenommen. Durch den vorliegenden 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag werden die Vorgaben an die Spezifika des Beitragseinzugsver-

fahrens angepasst. 

 

B. Zu den einzelnen Artikeln: 

Zu Artikel 1: 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Nummer 1: 

Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werdenden Anpassun-

gen des Inhaltsverzeichnisses. 

  



Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/5443 

 

13 

Zu Nummer 2: 

Durch die Einfügung von § 4a als neuem Befreiungstatbestand von der Rundfunkbeitragspflicht 

wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2018 umgesetzt. Durch den Befrei-

ungstatbestand des § 4a Abs. 1 wird sichergestellt, dass Inhaber mehrerer Wohnungen für den 

gleichen Vorteil nicht mehrfach herangezogen werden. Die Befreiung erfolgt grundsätzlich perso-

nenbezogen. Auf Antrag wird die Person, die den Rundfunkbeitrag für ihre Hauptwohnung entrich-

tet, von ihrer Rundfunkbeitragspflicht für ihre Nebenwohnung(en) befreit. Entrichtet wird der Rund-

funkbeitrag von derjenigen Person, auf deren Rechnung im Außenverhältnis die Rundfunkbeitrags-

zahlungen an die zuständige Landesrundfunkanstalt erfolgen. Es kommt nicht darauf an, wer die 

Rundfunkbeiträge faktisch zahlt bzw. von wessen Bankkonto die Rundfunkbeiträge überwiesen  

oder abgebucht werden. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob im Innenverhältnis zwischen Woh-

nungsinhabern Ausgleichsansprüche bestehen. 

Neben der Person, die die Rundfunkbeiträge für die Hauptwohnung entrichtet, wird auch der in ei-

ner gemeinsamen Wohnung lebende Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner auf Antrag von 

der Rundfunkbeitragspflicht für seine Nebenwohnung(en) befreit. Damit wird auf Tatbestandsseite 

festgelegt, dass die Möglichkeit der Befreiung auch für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner 

besteht. Insofern wird vom Gestaltungsspielraum im Bereich des Fördergebots des Artikels 6 

Abs. 1 des Grundgesetzes Gebrauch gemacht. Ferner wird dem Umstand Rechnung getragen, 

dass es gerade im Fall der ehelichen oder eingetragenen Lebenspartnerschaft oftmals vom Zufall 

abhängt, welche von beiden Personen den Rundfunkbeitrag für die Haupt- oder Nebenwohnung 

entrichtet. 

§ 4a Abs. 1 Satz 2 stellt klar, dass Gleiches wie in Satz 1 für den Fall gilt, dass der Antragsteller 

den Rundfunkbeitrag zwar nicht für die Hauptwohnung, jedoch für eine seiner Nebenwohnungen 

entrichtet. 

Nach § 4a Abs. 2 erfolgt die Befreiung unbefristet. Wenn der Antrag innerhalb von drei Monaten 

nach Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt wird, beginnt die Befreiung mit dem 

Ersten des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. Wird der Antrag jedoch 

zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, beginnt die Befreiung mit dem Ersten des Monats, in dem die 

Antragstellung erfolgt. 

Die Befreiung endet nach § 4a Abs. 3 mit Ablauf des Monats, wenn die Voraussetzungen nach Ab-

satz 1 nicht mehr vorliegen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn sich der Wohnstatus des Antrag-

stellers ändert. Derartige Umstände sind vom Beitragsschuldner unverzüglich der zuständigen 

Landesrundfunkanstalt mitzuteilen. Dies entspricht der Regelung in § 4 Abs. 5 Satz 3. 

§ 4a Abs. 4 regelt die Form des Antrags und die Anforderungen an den Nachweis der Befreiungs-

voraussetzungen. Die Nachweise nach den Ziffern 1 und 2 sind obligatorisch zu erbringen. Mit der 

Vorlage eines melderechtlichen Nachweises nach Ziffer 2 weisen Antragsteller nicht nur das Inne-

haben mehrerer Wohnungen nach, sondern auch, bei welcher Wohnung es sich um die Haupt- und 

die Nebenwohnung handelt. Als Nachweis hierfür kann auch ein Zweitwohnungssteuerbescheid 

vorgelegt werden, soweit sich hieraus alle erforderlichen Angaben ergeben. 

Ziffer 3 sieht vor, dass auf Verlangen ein geeigneter behördlicher Nachweis zu erbringen ist, aus 

dem der Status der Ehe oder der eingetragenen Lebenspartnerschaft hervorgeht. Wie bereits in § 6 

Abs. 1 der Beitragssatzungen der Landesrundfunkanstalten vorgesehen, ist dieses Verlangen le-

diglich für den Einzelfall beabsichtigt. 

Der Verweis auf § 4 Abs. 7 Satz 2 macht deutlich, dass die Vorlage der Nachweise grundsätzlich in 

einfacher Kopie erfolgen kann; nur auf Verlangen ist das Original vorzulegen. Zugleich wird durch 

den Verweis auf § 4 Abs. 7 Satz 4 die erforderliche Rechtsgrundlage zur Erhebung der Daten etwa-

iger Mitbewohner beim Antragsteller geschaffen. 

Zu Nummer 3: 

Die Änderung ergänzt die vom Beitragsschuldner nachzuweisenden Daten um Angaben zur Haupt- 

und Nebenwohnung. Hierdurch wird klargestellt, dass diese Angaben im Rahmen eines Befrei-

ungsverfahrens nach § 4a verarbeitet werden dürfen; zugleich genügt die Änderung den Anforde-
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rungen der Datenschutz-Grundverordnung nach einer ausdrücklichen Rechtsgrundlage für die Da-

tenverarbeitung. 

Zu Nummer 4: 

Die neue Fassung des § 9 Abs. 1 Satz 2 beschränkt den Anwendungsbereich des Auskunftsrechts 

der zuständigen Landesrundfunkanstalt auf Inhaber von Betriebsstätten, die nicht dem nach § 11 

Abs. 5 vorgesehenen Meldedatenabgleich unterliegen. Auch der Auskunftsanspruch im Falle von 

Wohnungseigentümergemeinschaften gegenüber dem Verwalter gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 entfällt. 

Diese sogenannte „Vermieter-“ bzw. „Verwalterauskunft“ ist aufgrund des in § 11 Abs. 5 vorgese-

henen regelmäßigen Meldedatenabgleichs nicht mehr erforderlich, die Streichung erfolgt zur Wah-

rung datenschutzrechtlicher Belange. Der Meldedatenabgleich nach § 11 Abs. 5 betrifft lediglich 

Daten privater Personen. Das Auskunftsrecht der zuständigen Landesrundfunkanstalten bezüglich 

der tatsächlichen Inhaberschaft einer Betriebsstätte bleibt daher bestehen.  

Zu Nummer 5:  

Mit der Einführung des § 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes hat der Gesetzgeber klargestellt, 

dass der Erlass von vollautomatisierten Verwaltungsakten möglich ist, „sofern dies durch Rechts-

vorschrift zugelassen ist und weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum besteht“. Der 

Gesetzgeber sieht den Einsatz automatisierter Einrichtungen beim Erlass von Verwaltungsakten 

vor allem bei einfach strukturierten Verfahren mit geringerem Aufwand als notwendig und sinnvoll 

an (BT-Drs. 18/8434, S. 122) und geht von einem gesteigerten Bedürfnis nach moderner Informati-

onstechnik in diesem Bereich aus.  

Die Aufnahme des neuen § 10a stellt klar, dass es sich bei Verfahren im Bereich des Beitragsein-

zugs um geeignete Verfahren für eine vollständig automatisierte Bearbeitung handelt. Die Grundla-

ge der Bescheide sind in der Regel einfach strukturierte Sachverhalte, ohne dass ein Ermessen 

auszuüben ist, so dass ein vollständig automatisierter Erlass rundfunkbeitragsrechtlicher Bescheide 

möglich ist, sofern weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum besteht. 

Zu Nummer 6: 

Mit der Einfügung von § 11 Abs. 5 wird der bisher in § 14 Abs. 9 und 9a singulär vorgesehene Mel-

dedatenabgleich als ein grundsätzlich periodisch durchzuführendes Kontrollverfahren verankert. 

Nach der Regelung in Satz 1 übermittelt jede Meldebehörde alle vier Jahre beginnend ab dem Jahr 

2022 für einen bundesweit einheitlichen Stichtag automatisiert in standardisierter Form die aufge-

führten Daten aller volljährigen Personen an die jeweils zuständige Landesrundfunkanstalt. 

Der Meldedatenabgleich nach Satz 1 ist ein verfassungsrechtlich zulässiges (vgl. insoweit u. a. 

BayVerfGH, Entscheidung vom 15. Mai 2014, Vf. 8-VII-12; Vf.24-VII-12; OVG Niedersachsen, Be-

schluss vom 10. September 2013, 4 ME 204/13; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 6. Au-

gust 2013, OVG 11 S 23.13 BVerfG, Urteil vom 18. Juli 2018, Rn.109) und tatsächlich geeignetes 

und mangels gleich geeigneter Alternativen notwendiges Instrument, welches den öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten ermöglicht, den für den Beitragseinzug notwendigen Datenbestand 

zu sichern. Der Meldedatenabgleich ist wesentlich dafür, insbesondere strukturelle Erhebungs- und 

Vollzugsdefizite im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Gebot der Lastengleichheit zu beseiti-

gen. Zudem wird dadurch eine Datenbasis geschaffen, auf der über die Wirksamkeit des Meldeda-

tenabgleichs zur Erreichung von Beitragsgerechtigkeit und im Lichte des Datenschutzes entschie-

den werden kann. 

Zudem wird darauf geachtet, dass einerseits bezüglich der personenbezogenen Daten eine klare 

Zweckbindung gegeben (vgl. § 11 Abs. 5 Satz 1; § 11 Abs. 7 Satz 1) und andererseits stets Sorge 

getragen ist, dass die nicht erforderlichen Daten unverzüglich gelöscht werden (vgl. § 11 Abs. 5 

Sätze 2 und 3; § 11 Abs. 7 Sätze 2 und 3). 

Nach § 11 Abs. 5 Sätze 5 und 6 erfolgt ein Meldedatenabgleich dann nicht, wenn die KEF im Rah-

men ihres Berichts nach § 3 Abs. 8 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages feststellt, dass der 

Datenbestand hinreichend aktuell ist. Die Beurteilung der KEF erfolgt zur Wahrung der Verhältnis-

mäßigkeit zwischen Beitragsgerechtigkeit und Datenschutz. Es handelt sich dabei um eine Fach-

entscheidung der KEF anhand bestimmter Parameter, aus welchen sie Rückschlüsse auf die Not-

wendigkeit eines Meldedatenabgleichs zieht, wie z. B. der Entwicklung des Beitragsaufkommens, 
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der Entwicklung der Anzahl der Wohnungen oder Erfahrungswerten aus vorangegangenen Melde-

datenabgleichen. 

§ 11 Abs. 7 Sätze 5 bis 7 stellt klar, wie die Landesrundfunkanstalten ihren Informationspflichten 

gegenüber den Beitragsschuldnern über die zur Beitragserhebung erforderlichen Daten nachkom-

men. Diese Klarstellung entspricht der Wertung des Artikels 23 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutz-

Grundverordnung. 

Mit § 11 Abs. 8 wird der Umfang des datenschutzrechtlichen Auskunftsanspruchs konkretisiert. 

Diese Konkretisierung erfolgt im Einklang mit den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung. 

Bereits in der Begründung zum Einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde darge-

legt, dass die Erhebung des Rundfunkbeitrags und die damit einhergehende Erhebung und Verar-

beitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer Aufgabe erfolgt, die im öffentlichen Interesse 

liegt. Abweichungen von den in der Datenschutz-Grundverordnung festgehaltenen Rechten und 

Pflichten sind nach Artikel 23 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutz-Grundverordnung zum Schutz 

sonstiger wichtiger Ziele im allgemeinen öffentlichen Interesse möglich. Die vorgenommenen Rege-

lungen stellen sicher, dass die Auskunftspflichten der Landesrundfunkanstalten das Ziel der Daten-

verarbeitung bzw. die Erfüllung des damit verfolgten öffentlichen Interesses nicht gefährden. Die 

Regelungen werden auch den Anforderungen des Artikels 23 Abs. 2 der Datenschutz-

Grundverordnung gerecht. § 11 enthält umfangreiche Vorgaben zum Umgang mit den erhaltenen 

Daten und deren Löschung. 

§ 11 Abs. 9 stellt klar, dass die Landesrundfunkanstalten durch geeignete technische und organisa-

torische Maßnahmen sicherstellen müssen, dass eine Verarbeitung der Daten ausschließlich zur 

Erfüllung der ihnen nach diesem Staatsvertrag obliegenden Aufgaben erfolgt. Die von den Landes-

rundfunkanstalten erhobenen Daten unterliegen gemäß § 11 Abs. 7 Satz 1 einer strengen Zweck-

bindung. Sie dürfen nur für die Erfüllung der ihr nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag obliegen-

den Aufgaben erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Diese strenge Zweckbindung ist also 

durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen. 

Zu Nummer 7: 

Die Streichung der Absätze 9 und 9a erfolgt im Zuge der Einführung des regelmäßigen Meldeda-

tenabgleichs in § 11 Abs. 5. Durch die Neufassung des § 14 Abs. 9 wird verstetigt, dass die Lan-

desrundfunkanstalten keine Adressen privater Personen ankaufen dürfen. 

Für den nicht-privaten Bereich bleibt der Ankauf von Adressdaten als Möglichkeit zur Sachver-

haltsaufklärung für die Landesrundfunkanstalten auf Grundlage des § 11 Abs. 4 bestehen. Im nicht-

privaten Bereich kann die Aktualität des Datenbestands nicht im Wege des Meldedatenabgleichs 

nach § 11 Abs. 5 sichergestellt werden, da mit diesem Instrument lediglich private Meldedaten 

übermittelt werden.  

Zu Artikel 2: 

Artikel 2 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttreten und zur Neubekanntma-

chung des Staatsvertrags. 

In Absatz 1 wird klargestellt, dass der im vorstehenden Artikel 1 geänderte Rundfunkbeitrags-

staatsvertrag nach den dort geltenden Kündigungsbestimmungen gekündigt werden kann. Der 

Rundfunkbeitragsstaatsvertrag behält durch diesen Staatsvertrag weiterhin seine Selbstständigkeit. 

Deshalb ist in Artikel 2 dieses Staatsvertrags eine gesonderte Kündigung nicht vorgesehen. 

Absatz 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten dieses Staatsvertrags zum 1. Juni 2020. Satz 2 ordnet 

an, dass dieser Staatsvertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 31. Mai 2020 nicht alle Ratifikati-

onsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt 

sind. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag behält dann in der bisherigen Fassung seine Gültigkeit. 

Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den Ländern durch die Staats-

kanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz mitgeteilt wird. 
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Absatz 4 gewährt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, den durch diesen Staatsvertrag ge-

änderten Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in der nunmehr gültigen Fassung bekannt zu machen. Ei-

ne Verpflichtung zur Neubekanntmachung besteht nicht. 

 

(Verteilt am      ) (Verteilt am 19.12.2019) 
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